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ZWEIBRÜCKEN Das Gesundheitssys-
tem wird vom Gesetzgeber zuneh-
mend streng reguliert. Daher setzen 
immer mehr Kliniken und andere 
Unternehmen im Gesundheitsbe-
reich speziell geschulte Mitarbeiter 
ein, die darauf achten, dass die Regeln 
eingehalten werden. Die Hochschule 
Zweibrücken bildet jetzt in einem ein-
zigartigen neuen Studiengang solche 
Experten aus.

Herr Dr. Pohl, Sie nennen Ihren neuen 
Studiengang Healthcare Compliance. 
Was ist mit Compliance gemeint?
POHL Übersetzt heißt Compliance POHL Übersetzt heißt Compliance 
Regeltreue. Generell geht es darum, 

dass in Behörden und Unternehmen 
geltende Gesetze, Vorschriften, inter-
ne Richtlinien und ethische Standards 
eingehalten werden, um rechtliche 
Sanktionen, Haftungsrisiken und 
auch einen Reputationsverlust zu ver-
meiden. Dafür sorgt immer öfter ein 
eigens geschulter Compliance-Beauf-eigens geschulter Compliance-Beauf-eigens geschulter Compliance-Beauf
tragter beziehungsweise Compliance 
Officer. Er soll nicht nur Compliance-
Regeln gestalten, einführen und Mit-
arbeiter schulen, sondern auch über-
wachen, dass sie eingehalten werden, 
und Fehlverhalten bekämpfen.

Ist das denn auch ein Thema im 
Gesundheitswesen?
POHL Compliance ist heute für jedes POHL Compliance ist heute für jedes 
Unternehmen eine Pflichtaufgabe. 
Hierzu hat die Rechtsprechung in 
jüngster Zeit sehr strenge Maßstäbe 
gesetzt. Ein Urteil des Oberlandesge-
richts Nürnberg lässt keinen Zweifel 
daran, dass sämtliche Unternehmen 
im Gesundheitsbereich Complian-
ce-Maßnahmen einführen müssen, 
um etwaige Pflichtverletzungen zu 
vermeiden und aufzudecken. Im 
Gesundheitswesen gelten beson-
ders strenge Regeln. Daher bieten 
wir den neuen Studiengang Health-
care Compliance an, was Regeltreue 
im Gesundheitswesen bedeutet. Es 
geht ja letztlich auch darum, dass 
Patienten und Mitarbeiter Vertrau-
en in die medizinische Versorgung 

beziehungsweise ihre Arbeitgeber 
haben. Man möchte doch beispiels-
weise nicht haben, dass ein Arzt ein 
bestimmtes Medikament nur deshalb 
verordnet, weil eine Pharmafirma 
ihm eine Urlaubsreise spendiert hat.

Haben Sie weitere Beispiele für 
mögliche Regelverstöße
im Gesundheitswesen?
POHL Bestechlichkeit und Korrup Bestechlichkeit und Korrup-
tion sind sicherlich drastische Bei-
spiele. Erst vor wenigen Jahren hat 
der Bundestag das Gesetz zur Be-
kämpfung von Korruption im Ge-
sundheitswesen beschlossen. Auch 
Trickserien bei der Zulassung neuer 
Arzneimittel, gefälschte medizinische 
Studien oder Abrechnungsbetrug 
sind klare Verstöße. Das ist auch der 
Fall, wenn Patienten durch Diagnose- 
und Behandlungsfehler zu Schaden 
kommen, weil nicht genug oder nur 
schlecht ausgebildetes Personal zur 
Verfügung steht.

Nun hat das Gesundheitswesen tat-Nun hat das Gesundheitswesen tat-Nun hat das Gesundheitswesen tat
sächlich mit Personalknappheit und 
finanziellen Engpässen zu kämpfen. 
Ist da eine Compliance bis ins letzte 
Detail nicht übertrieben?
POHL Es kann für einzelne Einrich Es kann für einzelne Einrich-

tungen in der Tat eine anspruchs-
volle Aufgabe sein, allen rechtlichen 
und ethischen Anforderungen ge-
recht zu werden. Hierzu gehören 
natürlich auch eine angemessene 
Personalausstattung und die quali-
fizierte Schulung dieses Personals. 
Die Rechtsprechung gibt aber klare 
Anforderungen vor. Hier gilt: „Nicht-
wissen schützt vor Strafe nicht“. Das 
umfasst auch scheinbare Bagatellen 
wie ein sorgloser Umgang mit Pa-
tientendaten oder eine lückenhafte 
Dokumentation der erbrachten me-
dizinischen Leistungen.

Das Netzwerk Patientensicherheit 
Saarland berichtet, dass bei bis zu 
zehn Prozent der Patienten bei ihrer 
Behandlung in Kliniken oder beim 
Arzt unerwünschte und gesundheits-
schädigende Ereignisse auftreten. 
Fällt das auch unter Healthcare 
Compliance?
POHL In jedem Fall. Hierbei geht es  In jedem Fall. Hierbei geht es 
um Risikobewusstsein und ein offen-
sives Fehlermanagement. Gemeint 
sind beispielsweise Fehler beim Ver-
schreiben von Medikamenten, man-
gelnde Hygiene, die Verwechslung 
von Patienten, Behandlungsfehler 
oder verzögerte Therapien aufgrund 

von Zeitdruck und Ressourcenman-
gel. Es ist auch wichtig, dass jeder Pa-
tient über die möglichen Risiken eines 
Eingriffs aufgeklärt wird. Denn selbst 
bei Behandlungen nach neuestem 
fachlichen Stand können unvorher-
sehbare Schäden auftreten.

An wen richtet sich der Studiengang?
POHL Zielgruppe dieses WeiterbilPOHL Zielgruppe dieses Weiterbil-
dungsangebots sind alle, die Kom-
petenzen im Bereich Compliance im 
Gesundheitswesen erwerben oder 
ausbauen möchten. Das können 
Mitarbeiter von Krankenhausträgern, 
Krankenhäusern oder Medizinischen 
Versorgungszentren sein, aber auch 
von Krankenversicherungen, Verbän-
den, Pharmaunternehmen oder Pfle-
gediensten. Jede dieser Einrichtungen 
muss dieses Know-how nachweisen 
können, um Haftungsfälle zu vermei-
den. Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die Allgemeine Hochschulreife.

Ist dieses Studienangebot einzig-Ist dieses Studienangebot einzig-Ist dieses Studienangebot einzig
artig?
POHL Zum Thema Compliance im All Zum Thema Compliance im All-
gemeinen gibt es eine ganze Vielzahl 
von Schulungsangeboten, für Health-
care Compliance hingegen lediglich 
vereinzelte Ausbildungsangebote. 

Das wird der praktischen Bedeutung 
dieses Themas nicht gerecht. Wir sind, 
soweit ersichtlich, der einzige Anbie-
ter eines Zertifikats einer staatlichen 
Hochschule im Bereich Healthcare 
Compliance. Darin sehen wir ein be-
sonderes Qualitätsmerkmal. Auch ist 
es uns gelungen, für das Dozenten-
team bestens qualifizierte Experten 
aus ganz Deutschland zu gewinnen.

Wie läuft die Weiterbildung ab?
POHL Es handelt sich um einen ZertiPOHL Es handelt sich um einen Zerti-
fikats-Studiengang, der ein Semester 
dauert und sechs jeweils ganztägige 
Vorlesungen und die Prüfungsphase 
umfasst. Die Lehrveranstaltungen 
finden jeweils zur Hälfte online und 
in den Räumen der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie Rhein-Neckar 
in Mannheim statt. Dieser zent-
ral gelegene Standort ist aus ganz 
Deutschland gut zu erreichen. Bei 
erfolgreichem Abschluss erhalten die 
Teilnehmer ein Zertifikat als Health-
care Compliance Officer. Die Studien-
gebühr beträgt 3800 Euro.

Infos: https://www.hs-kl.de/hco

DAS GESPRÄCH FÜHRTE 
MARTIN LINDEMANN.

„Es geht auch um das Patienten-Vertrauen“
Der Hochschullehrer erklärt, warum in Zweibrücken der Studiengang „Regeltreue im Gesundheitswesen“ startet.

INTERVIEW DR. ROLF POHL

Prof. Dr. Rolf 
Pohl leitet den 
neuen Studien-
gang Healthcare 
Compliance an 
der Hochschule 
Zweibrücken. 
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Ein Mann bietet einer Ärztin Geld an: Das Gesundheitswesen in Deutschland gilt als besonders anfällig für Korruption. SYMBOLFOTO: ROSTISLAV SEDLACEK/GETTY IMAGES/ISTOCK

Sechsminütige Stippvisite gibt Rätsel auf
VON RAINER ULM

ZWEIBRÜCKEN Kleines Zeitfenster, 
großes Fragezeichen: Kehrte er am 
Tatabend tatsächlich noch einmal 
für einige Minuten zum Wohnhaus 
in der Zweibrücker Friedrich-Ebert-
Straße zurück, nachdem er es kurz 
vor 21 Uhr verlassen hatte, um zur 
Nachtschicht nach Homburg zu fah-
ren. Und – wenn ja – warum?

Auf das Warum wusste die junge 
Beamtin der Kriminaldirektion Kai-
serslautern am gestrigen Dienstag 
vor der als Schwurgericht tagenden 
Ersten Großen Strafkammer zwar 
keine Antwort. Jedoch war sie sich 
relativ sicher, dass das Handy und 
der Blitzerwarner des heute 37 Jahre 
alten Angeklagten an jenem Abend 
aktiv gewesen waren – und zwar in 
unmittelbarer Nähe des Hauses, in 
dem er mit seiner kleinen Familie 
gelebt hatte. Dort, wo in derselben 
Nacht ein Nachbar seine übel zuge-
richtete Ehefrau im Keller tot auf-
finden sollte.

War er dafür verantwortlich? Je-
denfalls hatte Staatsanwalt Rouven 
Balzer dem 37-Jährigen zum Pro-
zess-Auftakt am 27. Mai zur Last 
gelegt, seine 33-jährige Ehefrau am 
Abend des 4. Dezember 2023 im Kel-
ler eines Zweifamilienhauses „aus 
Wut und Eifersucht heimtückisch 
und aus niedrigen Beweggründen“ 
mit einem Schlag gegen deren Kopf 
und mit 16 Messerstichen ermordet 
zu haben.

Die am Dienstag gehörte Krimi-
nalbeamtin berichtete nun, dass 
das Auto des Mannes exakt von 
21.07 bis 21.13 Uhr vor dem Wohn-
haus gestanden haben muss: sechs 
Minuten lang. Diese kurzzeitige 
Heimkehr des Bubenhausers gibt 
auch deshalb Rätsel auf, weil sie der 
Angeklagte in seiner persönlichen, 
von seinem Verteidiger, dem Zwei-
brücker Rechtsanwalt Markus Frey-
ler, an einem der vorangegangenen 
Verhandlungstage vorgetragenen 
Erklärung nicht nur nicht erwähnt, 
sondern sogar angegeben hatte, 

nach einem Zigarettenkauf an einer 
Tankstelle in Ixheim mit seinem 
Auto schnurstracks – wenngleich 
mit einem kurzen Zwangsstopp an 
einer Straßenbaustelle – zum Mit-
fahrer-Treffpunkt auf dem Parkplatz 
vor dem Zweibrücker Badeparadies 
an der Hofenfelsstraße gefahren zu 

sein. Was eigentlich nicht sein kön-
ne, denn dann wäre er sogar noch 
vor seiner Kollegin am Treffpunkt 
angekommen, rechnete die Beam-
tin vor. Mit der Contwigerin hatte 
er sich nämlich für 21.15 Uhr ver-
abredet, um dann mit deren Auto ge-
meinsam nach Homburg zur Arbeit 

zu fahren, Die besagte Kollegin hatte 
aber glaubhaft versichert, bereits um 
21.11 Uhr am Treffpunkt eingetrof-
fen zu sein und dort auf den Buben-
hauser gewartet zu haben, der an je-
nem Abend unüblicherweise noch 
dazu um zehn Minuten verspätet, 
also erst gegen 21.25 Uhr, auf dem 
Parkplatz angekommen sei.

Die junge Beamtin sagte aberauch, 
dass die Angaben des Angeklagten 
über den Ablauf des Nachmittags 
und Abends des 4. Dezember bis 
zur Abfahrt in der Friedrich-Ebert-
Straße kurz vor 21 Uhr und bis zur 
Ankunft in der Tankstelle mit ihren 
Erkenntnissen übereinstimmten. 
Bis auf die sechs Minuten danach.

Nachgewiesen scheint seit die-
sem Dienstag auch, dass die von 
den Ermittlern im Keller entdeckten 
blutigen Sohlenabdrücke von den 
später in der Wohnung der Familie 
sichergestellten Gummischuhen 
des 37-Jährigen verursacht wurden. 
Was jetzt ein Gutachter der Krimi-
naldirektion Kaiserslautern bestä-

tigte: „Das Rautenmuster stimmte 
mit dem Sohlenprofil überein. Es 
besteht kein Zweifel am Spuren-
verursacher.“ Zudem erklärte der 
Sachverständige, dass das an den 
Schuhen anhaftende Blut „eindeu-
tig dem Opfer“ zugeordnet werden 
könne.

Ein Gutachter des Mainzer Lan-
deskriminalamts (LKA) berichtete 
dann unter anderem über diverse 
„Mischspuren“, die er und seine 
Mitarbeiter während einer DNA-
Analyse der ihnen übergebenen 
Asservate – beispielsweise die Jeans, 
die Pantoffeln und die Socken der 
Getöteten – gefunden hätten. Die 
meisten Spuren stammten von den 
Eheleuten und deren dreijährigem 
gemeinsamen Sohn und aus dem 
„gemeinsam bewohnten Bereich“. 
Es hätten aber auch genetische Spu-
ren von anderen, „unbekannten Per-
sonen“ festgestellt werden können, 
ergänzte der LKA-Sachverständige.

Die Verhandlung wird am kom-
menden Dienstag, 9 Uhr, fortgesetzt.

Die Rekonstruktion des Abends, an dem eine 33-Jährige in Bubenhausen getötet wurde, beschäftigt weiter das Zweibrücker Landgericht.

Marktfrühstück 
fällt Samstag aus
ZWEIBRÜCKEN (red) auerba-cher 
Musikverein.

Falsche Polizisten
am Telefon
ZWEIBRÜCKEN (red) 

Haustür 
beschädigt
ZWEIBRÜCKEN (red) 

Sachdienliche Hinweise nimmt die Poli-
zeiinspektion Zweibrücken per Email, 
pizweibruecken@polizei.rlp.de, oder 
telefonisch unter der Rufnummer (0 63 
32) 97 60 entgegen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Buben-
hausen wurde vergangenes Jahr eine Frauenleiche gefunden. Jetzt steht der 
Ehemann vor Gericht. FOTO: RAINER ULM




